
treffen sind. Sie müssen weiterhin total wirken, d. h. 
der gesamte Gefährdungsbereich, nicht nur ein Teil 
davon, muß abgedeckt werden. Ferner müssen sie 
funktionssicher sein, d. h., ihre Schutzwirkung muß 
allseitig sein. Schließlich müssen sie technische Sicher
heit besitzen, d. h. allen vorhersehbaren Bean
spruchungen standhalten. Diese äußerst wichtigen 
Ausführungen verdienen vor allen Dingen die Auf
merksamkeit der Industrie, insbesondere der Kon
strukteure.

Für den Arbeitsschutz im Betrieb ist gern. § 41 des 
Gesetzes der Arbeit der Betriebsleiter verantwortlich. 
Er kann zwar die Leiter einzelner Betriebszweige mit 
der Überwachung der Einhaltung der Arbeitsschutz
normen in ihrem Verantwortungsbereich beauftragen. 
Es sind auch alle Werktätigen zur Einhaltung der Ar
beitsschutzvorschriften verpflichtet (§ 34 ASchVO). Das 
entbindet den Betriebsleiter aber nicht von der Ver
antwortung. Sie kann weder „zugeschoben“ noch „ab- 
geschoben“ werden. Das hat zur Folge, daß dm Straf
verfahren in erster Linie die Schuld des Betriebslei
ters und erst in zweiter Linie die anderer Verant
wortlicher zu prüfen ist.

Die persönliche Verantwortung der aufsichtsführen
den Meister, Brägadiere usw. im Bereich ihrer Ar
beitsstelle entbindet den Betriebsleiter nicht von den 
ihm obliegenden Pflichten (OG-Urteil vom 4. November 
1958 — 3 Zst III 69/58 — NJ 1959 S. 104). Infolge die
ser Prioritätsfestlegung unter den Arbeitsschutzpflich
tigen spielt in der zivil- und arbedtsrechtldchen Unfall
rechtsprechung der Gerichte der DDR das in der west
deutschen Rechtsprechung hervorgetretene Problem 
der wechselseitigen Verantwortlichkeit der Arbeiter 
untereinander bei Eintritt von Betriebsunfällen keine 
Rolle. Es ist der Grundsatz anerkannt, daß die Schutz
rechtsnormen sich nicht zum Nachteil der Geschützten 
auswirken können.

In einem Strafurteil des Obersten Gerichts vom
21. Oktober 1958 — unveröffentlicht — wurde die Ver
antwortlichkeit des Betriebsleiters bejaht. Bei der 
Flottmachung eines havarierten Baggers weigerte sich 
ein auf dem Baggerdach befindlicher Werktätiger trotz 
Aufforderung durch den Betriebsleiter, das Dach zu 
verlassen. Nach vielfachen vergeblichen Bemühungen, 
den Werktätigen vom Baggerdach herunterzubekom
men, setzte der Maschinenmeister ohne Rücksicht auf 
den Werktätigen die Arbeiten fort. Der Werktätige 
wurde eingeklemmt und starb auf Grund eines da
durch erlittenen Wirbelsäulenbruchs. Das Oberste Ge
richt verurteilte neben dem Maschinenmeister auch 
den Betriebsleiter. Es ging davon aus, daß trotz des 
beanstandenswerten Verhaltens des Werktätigen nicht 
an der Beseitigung der Havariefolgen gearbeitet wer
den durfte, solange er sich auf dem Dach befand, und 
daß der Betriebsleiter verpflichtet war, die dennoch 
erfolgte Arbeitsaufnahme zu unterbinden.

In einem anderen Straffall hat das Oberste Gericht 
einen Dachdeckermeister für die Folgen eines schweren 
Unfalls verantwortlich gemacht, die entstanden waren, 
weil sein unangeseilt arbeitender Geselle vom Dach 
gestürzt war. Der Meister hatte den Werktätigen nicht 
über die Arbeitsschutzbestimmungen belehrt und die 
Sicherungsmittel nicht regelmäßig überprüft (OG- 
Urteil vom 4. November 1958 — 3 Zst III 69/58 — 
NJ 1959 S. 104).

In einem anderen Fall hatte es ein Brigadier unter
lassen, die Beschaffenheit einer Sandgrube zu prüfen, 
bevor er die Arbeit darin aufnehmen ließ. Ein Arbeiter 
wurde verschüttet und starb an den Folgen der Ver
schüttung. Der Brigadier wurde wegen fahrlässiger 
Tötung 'bestraft (OG-Urteil vom 31. Januar 1958 — 
2 Zst III 93/57).

Die Strenge dieser Rechtsprechung unterstützt we
sentlich die erzieherischen Bemühungen der Unfall
schutz- und der Gesundheitsschutzorgane. Sie wird 
von dem Gedanken der Sorge und der Achtung vor 
dem menschlichen Leben und der menschlichen Ge
sundheit getragen.

Die Schadensersatzansprüche bei Unfallschäden
Die Rechtsprechung erstrebt grundsätzlich den vollen 

Ersatz des dem Verunglückten enstandenen Schadens.

Das ist dadurch gerechtfertigt, daß die gesellschaftlichen 
Arbeitsverhältnisse materielle, d. h. vom Willen der 
Menschen weithin unabhängige Verhältnisse sind, die 
unter sozialistischen Bedingungen durch die kamerad
schaftliche Zusammenarbeit von Ausbeutung befreiter 
Menschen charakterisiert sind. Schematische Berech
nungsweisen für den erlittenen Körperschaden, z. B. 
Gliederkataloge und dergleichen, werden abgelehnt. 
Eine prozentuale Bewertung des Verlusts bestimmter 
Organe kann zwar eine medizinische Erfahrungsgrund
lage für die Beurteilung der Erwerbsminderung bilden. 
Sie ist und bleibt aber schematisch und darf im Einzel
fall nicht losgelöst von den wirtschaftlichen Auswir
kungen eines Betriebsunfalls zur Grundlage der Fest
stellung der Erwerbsminderung gemacht werden.

Das Oberste Gericht hat aus diesem Grunde den An
spruch eines Kohlenentladers auf Anerkennung einer 
Teilunfallrente entgegen dem Instanzgericht anerkannt 
(Urteil vom 13. Juni 1957 — 2 Za 41/57 —10 11). Der Ver
unglückte, der auf beiden Augen stark sehbehindert 
war, verlor durch einen Kohlensplitter däs linke Auge, 
welches ein Sehvermögen von Vis der Norm hatte. Das 
Instanzgericht nahm an, es könne nur eine Erwerbs
minderung von 15 Prozent anerkannt werden, da bei 
Verlust eines gesunden Auges nur eine solche von 
25 Prozent anerkannt zu werden pflege. Das Oberste 
Gericht stellte dem die zutreffende Erwägung entgegen, 
daß der Verunglückte trotz der Sehbehinderung beider 
Augen bisher in seinem Beruf das gleiche Einkommen 
wie ein gesunder Mensch erzielt habe, nach dem Un
fall aber nur noch in sehr begrenztem Umfange über
haupt arbeitseinsatzfähig sei.

Die Frage der vollen Entschädigung spielt auch im 
Rahmen des § 40 VSV eine Rolle. Nach dieser Bestim
mung können sozialversicherte Werktätige den Betrieb 
bei Betriebsunfall oder Berufskrankheit für den nicht 
durch die Leistungen der Sozialversicherung gedeckten 
Verlust in Anspruch nehmen, wenn Arbeitsschutz
bestimmungen nicht beachtet wurden. Es besteht Einig
keit darüber, daß dem Verunglückten aller materielle 
unmittelbare und mittelbare sowie jeder Folgeschaden 
zu ersetzen ist. Streitig und bisher ungeklärt ist aber, 
ob auch ein Ausgleich des immateriellen Schadens in 
Form des sog. Schmerzensgeldes zu erfolgen hat. Das 
Oberste Gericht hat bisher in seiner — allerdings mit 
Plenarkassationsantrag des Generalstaatsanwalts — 
angriffenen Entscheidung vom 15. Juni 1957 — 2 Za 
42/57 —11 an der Auffassung festgehalten, daß auch 
Schmerzensgeld zu zahlen ist. Mit dem materiellen 
Charakter des gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisses 
und den Anschauungen der sozialistischen Moral ist 
diese Ansicht schwer zu vereinbaren. Es ist auch frag
lich, ob der sog. Schmerzensgeldanspruch ein geeignetes 
Mittel ist, um UnfaUfolgen materiell zu entschädigen. 
Den Verlust oder die Einschränkung der Arbeitsfähig
keit und die mit ihm in weitem Umfang zusammen
hängenden Umstände muß man als materiellen Scha
den ansehen. Dadurch wird der Begriff des materiellen 
Schadens wesentlich erweitert, ohne daß es der Her
anziehung des Begriffs des sog. Schmerzensgeldes 
bedarf.

Nicht in unmittelbarem Zusammenhang 'hiermit be
findet sich ein anderer Problemkreis. Es handelt sich 
um die unverschuldeten Fehlleistungen medizinischer 
Behandlung. Sie sind als Unfälle bisher nicht an
erkannt. Schadensersatzansprüche können* nur geltend 
gemacht werden, wenn ein Verschulden nachgewiesen 
Wird. Das stößt häufig auf beträchtliche Schwierigkei
ten, ist zum Teil auch nicht möglich. Es wird als un
befriedigend empfunden, däß kein Rechtsschutz wenig
stens gegen die schwerwiegenden Folgen unverschul
deter medizinischer Fehlleistungen gegeben ist. Es 
bestehen daher Bestrebungen, auch in dieser Beziehung 
eine — wenn auch vorerst begrenzte — Abhilfe nach 
Art des Unfallrechtsschutzes zu schaffen. In diesen 
Problemkreis könnten bei entsprechender Abgrenzung 
auch die Wegeunfälle bei Kuraufenthalt einbezogen 
werden, von denen vorhin die Rede war. Freilich 
dürfte insoweit vorerst nur ein vertraglicher Unfall
rechtsschutz in Betracht kommen.

10 a. a. O. Bd. 2, S. 110.
11 a. a. O. Bd. 2, S. 114.
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